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REGLEMENT AMTSVERBANDSCHIESSEN 2012 
 
 

1. Grundlagen und Allg. Bestimmungen 
1.1 Der Anlass unterliegt den Regeln für das sportliche Schiessen (RSpS) des SSV sowie sämtlichen 

Vorschriften, Reglementen, Weisungen, Ausführungsbestimmungen (AFB) und Hilfsmittelverzeichnissen 
von SSV, USS, SAT und KSV/UV. 

 Obenerwähnte Vorschriften regeln alle im Schiessplan nicht explizit aufgeführten Positionen. Diese sind 
vom Organisator jederzeit anzuwenden. 

 
2. Teilnahmeberechtigung & Anmeldung 

2.1 Alle dem Amtsverband Willisau angehörigen Vereine und deren Schützen, sowie die  
 eingeladenen Gastvereine. 
2.2 Alle Schützen besitzen eine gültige SSV-Lizenz. Wer ohne Lizenz schiesst, 
 wird disqualifiziert und muss mit weiteren Sanktionen rechnen. 
2.3 Jedes Wettkampfprogramm darf von jedem Teilnehmer nur einmal geschossen werden. 
2.4  Anmeldefrist 300m/50m/25m:  20. Februar 2012 
 Einzahlung der Vereinsdoppel: Gleichzeitig mit Anmeldung 

3. Rangverkündigung und Absenden 
 Amtsdelegiertenversammlung vom  Freitag, 16.03.2012 in Uffikon  

4. Schiesstand und Scheibenzahl  
 4.1 Schiessplatz 300m: Fischbach Scheibenzahl: 16 Sius  
 4.2 Schiessplatz 50m: Pfaffnau Scheibenzahl: 4 Laufscheiben 
  Schiessplatz 25m: Pfaffnau Scheibenzahl: 1x 5 im Block 
 4.3  Schiesszeiten: Das Schiesskomitee ist berechtigt die Schiesszeiten zu ändern. 

5. Altersstufen 
  

Jugendliche JJ 10 - 16 Jahre 2002 - 1996 
Junioren J 17 - 20 Jahre 1995 - 1992 
Elite E Offene Altersstufe 
Senioren S 46 - 59 Jahre 1966 - 1953 
Veteranen V 60 - 69 Jahre 1952 - 1943 
Seniorveteranen SV ab 70 Jahre 1942 und älter 

6. Waffen und Munition 
6.1  Zulassung und Handhabung der Waffen haben der gültigen Schiessordnung des SSV und 

des VBS mit dem Verzeichnis der Hilfsmittel für Ordonnanzwaffen des VBS zu entsprechen. 
6.2 Es darf nur die vom Organisator abgegebene  Munition verschossen werden (ausgenommen Pistole). 

Die Hülsen bleiben dessen Eigentum  
Das Abzugsgewicht der Gewehre und der Pistole kann stichprobenweise kontrolliert werden.  

7. Rangeure 
Die Standblätter werden beim Warner deponiert. Daraus ergibt sich die Reihenfolge der Schiessenden. 

8. Auszeichnungen 
 Kranzkarte LKSV im Werte von Fr.10.– 

9. Versicherung 
Schützen und Funktionäre sind während des Anlasses bei der USS nach deren allgemeinen 
Bedingungen versichert. 

 Genehmigungen: 15. Januar 2012 
 

Amtsschützenverband Willisau: 
Präsident: Thomas Schneider 
Schützenmeister: Markus Häfliger 

Luzerner Kantonalschützenverein: 
Chef Freie Schiessen: Markus Eiholzer Bossart 
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300m Vereinswettkampf 

 
 
Waffen : Alle Sportgeräte 
 
Trefferfeld : Scheibe A 10 
 
Probeschüsse : 4 Probeschüsse   
  
Schiessprogramm : 6 Schuss Einzelfeuer und 4 Schüsse Serie 
 
Stellungen : Standardgewehr und Karabiner liegend frei 
 Freie Waffen  kniend 
 Stgw 57 ab Zweibeinstütze 
 Stgw 90 ab Zweibeinstütze 
 

Alle Veteranen (V + SV) dürfen mit Karabiner liegend-aufgelegt und mit Freier Waffe und 
Standardgewehr liegend frei schiessen. 

 
Auszeichnungen :  Kranzkarte LKSV im Werte von Fr.10.-- 

Waffe JJ / SV J / V E /S 
Kat. A (Sport): Alle Sportgeräte 87 88 90 
Kat. D: Kar./Stgw90 / Stgw57 82 83 85 

 

Vereinsdoppel: Fr. 30.-- 

Einzeldoppel: Fr. 25.-- 

 Für Jungschützen und Jugendliche Fr. 20.-- 

 
Gabensatz: 100% der Vereinsdoppel an mindestens 75% der Vereine 

1. Bargabe Fr. 100.-- 
2. Bargabe Fr. 90.-- 
3. Bargabe Fr. 80.-- 

Spezialgaben : ���� Die vier erstrangierten Vereine erhalten einen vom Amtsschützenverband 
gespendeten Schinken (im Wert von.Fr. 100.--) Innert 5 Jahren nur 1 mal.  

� Der WV Fischbach verschickt ein Reglement, an die JS Leiter, für die Spezialgaben. 

 

Spezialgaben : Für die besten Vereinsschützen werden im Verhältnis zur Teilnehmerzahl je 1 spez. Gabe 
abgegeben. 
1. Kategorie pro 10 Schützen 
2. Kategorie pro 9 Schützen 
3. + 4. Kategorie pro 8 Schützen 

Dem gleichen Schützen darf die spez. Gabe während 5 Verbandschiessen nur einmal 
abgegeben werden. Die Kontrolle haben die Vereine zu führen. 
Für die 2 besten Jugendlichen und die 3 besten Junioren wird zusätzlich 
eine spez. Gabe abgegeben.  
Mindestteilnehmerzahl pro Altersstufe je 10 Schütze n. 

Einzelwettkampf :  Der Einzelsieger im Vereinswettkampf erhält eine Bargabe von Fr. 50.-- 
Bei Punktgleichheit entscheiden:  
• Tiefschuss aus der Serie (100er Wertung) 
• Das Alter (JJ–J–SV–V–S–E) 
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Reglement für die Berechnung 
Vereinsresultat Gewehr 300m (VereinsK-300)  

Der Vereinswettkampf wird in 4 Kategorien errechnet  und in einer gemeinsamen Rangierung  durchgeführt. Alle 
Vereine (kantonale und ausserkantonale) konkurrieren in der vom SSV festgesetzten Kategorie. Stand bei 
Festbeginn  ! 

Ausgabe 2011 Reg.-Nr. 3.20.01 d 

Mindestpflichtresultate 
Die Anzahl der zu berechnenden Pflichtresultate beträgt: 
Kategorie 1:  14 Pflichtresultate Kategorie 2: 12 Pflichtresultate 
Kategorie 3:  10 Pflichtresultate Kategorie 4: 08 Pflichtresultate 

Pflichtresultate  
Als Pflichtresultate zählen 50% der gesamten Teilnehmerzahl  im Minimum die Anzahl 
Mindestpflichtresultate der entsprechenden Kategorie. Bruchteile fallen weg.  

Nichtpflichtresultate 
Die die Pflichtresultate übersteigende Anzahl Resultate werden als Nichtpflichtresultate bezeichnet. 
 

Berechnung der Vereinsresultate 
Zur Ermittlung der Vereinsresultate werden die besten Einzelresultate des Vereins berücksichtigt, 
unabhängig davon, mit welchem Sportgerät sie erzielt wurden. 
- Summe der Pflichtresultate plus ein Prozent der Summe aller Nichtpflichtresultate, geteilt durch die 
Anzahl Pflichtresultate. 
- Die Berechnung erfolgt auf drei Dezimalstellen, danach wird abgerundet. Bei Gleichheit 
entscheidet die grössere Teilnehmerzahl, anschliessend die besseren Einzelresultate. 

Rangierung 
Alle Vereine mit der Pflichtresultate entsprechenden Anzahl Teilnehmenden werden rangiert. 
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Pistolen 50 m  
 Vereinswettkampf 

Waffen : Kat. A: Pistolen 50 m (FP) 
 Kat. B: Randfeuerpistolen (RF) 
 Kat: C: Ord. Pistolen (OP) 
 

Trefferfeld: Scheibe P 10 
 

Probeschüsse : 4 Probeschüsse 
 
Schiessprogramm : 10 Schuss Einzelfeuer (Ordonnanzpistolen zweihändig gestattet) 
 
 

Auszeichnungen : Kranzkarte LKSV im Werte von Fr.10.-- 

Waffe JJ + SV J + V E/S 
Kat. A: Pistolen 50m (FP) 87 88 90 
Kat. B: Randfeuerpistolen (RF) 85 86 88 
Kat. C: Ordonnanzpistolen (OP) 82 83 85 

 

Vereinsdoppel : Fr. 30.-- 

Einzeldoppel : Fr. 16.-- ohne Munition inkl. Sportbeitrag 
Fr. 26.-- ohne Munition für beide Programme 25m und 50m inkl. Sportbeitrag 

 Für Jungschützen und Jugendliche Fr. 14.--/ Fr. 22. --für beide Programme 

Ordonnanzmunition kann auf dem Schiessplatz gekauft werden. 

Gabensatz : 100% der Vereinsdoppel an mindestens 75% der Vereine 

1. Bargabe Fr. 75.-- 
2. Bargabe Fr. 45.-- 
3. Bargabe Fr. 30.-- 
 

Spezialgaben   Der erstrangierte Verein erhält einen vom Amtsschützenverband 
Verein:   gespendeten Schinken (im Wert von Fr. 100.--) Innert 5 Jahren nur 1 mal. 

Spezialgaben : Für zwei Kranzresultate (25/50m) erhält der Schütze eine Kranzkarte LKSV 
im Wert von Fr. 12.-- 

Für die besten Vereinsschützen werden im Verhältnis zur Teilnehmerzahl je 1 spez. Gabe 
abgegeben. 

 1. Kategorie pro 8 Schützen 
 2. Kategorie pro 7 Schützen 
 3. + 4.Kategorie pro 6 Schützen 

Dem gleichen Schützen darf die spez. Gabe während 5 Verbandschiessen nur einmal 
abgegeben werden. Die Kontrolle haben die Vereine zu führen. 
Je nach Anzahl Teilnehmer werden den besten Jugendlichen und Junioren spez. Gaben 
abgegeben.  
Mindestteilnehmerzahl pro Altersklasse je 5 Schütze n. 
Der Einzelsieger im der Vereinswettkampf erhält eine Bargabe von Fr. 50.-- 
Bei Punktgleichheit entscheiden:  
• Die Tiefschüsse vom ganzen Programm (10er Wertung) 
• Das Alter (JJ–J–SV–V–S–E) 

 
Reglement für die Berechnung des Vereinsresultat:  

Der Vereinswettkampf wird in 4 Kategorien mit getrennter Rangierung durchgeführt. Alle  
Vereine konkurrieren in der vom SSV festgesetzten Kategorie Stand bei Festbeginn. Es wird 
nur eine Rangliste erstellt. Für die Ermittlung der Pflichtresultate ist die endgültige 
Teilnehmerzahl massgebend. 
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Pflichtresultate werden wie folgt ermittelt:  
1. Kategorie  50% der Teilnehmer, mindestens  8 Pflichtresultate 
2. Kategorie   50% der Teilnehmer, mindestens 7 Pflichtresultate 
3. Kategorie  50% der Teilnehmer, mindestens 6 Pflichtresultate 
4. Kategorie  50% der Teilnehmer, mindestens 5 Pflichtresultate 

Bruchteile fallen weg. Bei nicht erreichen der Mindest-Pflichtresultate wird der Verein nicht rangiert. 
Das Vereinsresultat errechnet sich aus dem Total der Pflicht-Resultate plus 1% der 
Nichtpflichtresultate, geteilt durch die Anzahl der Pflichtresultate (abgerundet auf drei 
Dezimalstellen). Bei Gleichheit entscheiden die besseren Einzelresultate. 

 

Pistolen 25 m 
Einzelwettkampf/ Vereinswettkampf  

 
Waffen : Kat. D: Randfeuerpistolen (RF), Zentralfeuerpistolen (CF) 

Kat. E: Ordonnanzpistolen (OP) 
 
Trefferfeld : Scheibe ISSF 89 (mit Wertungszone 5 bis 10) 
 
Probeschüsse : 1 Probeserie zu 5 Schüssen in 50 Sek.  
 
Schiessprogramm : 1 Serie zu 5 Schüssen in 50 Sek. 

1 Serie zu 5 Schüssen in 40 Sek. 
1 Serie zu 5 Schüssen in 30 Sek. 
(Ordonnanzpistolen zweihändig gestattet) 

 
Auszeichnungen : Kranzkarte LKSV im Werte von Fr.10.-- 

Waffe JJ + SV J + V E /S 
Kat. D: RF / CF 132 135 138 
Kat. E: Ord. Pist. 126 129 132 

 
Einzeldoppel : Fr. 16.– ohne Munition inkl. Sportbeitrag 
 Fr. 26.– ohne Munition und für beide Programme 25/50 m 

 Für Jungschützen und Jugendliche Fr. 14.--/ Fr. 22. --für beide Programme  

 Ordonnanzmunition kann auf dem Schiessplatz gekauft werden. 

Spezialgaben :  Für zwei Kranzresultate (25/50m) erhält der Schütze eine Kranzkarte LKSV 
im Wert von Fr. 12.-- 
 

Einzelwettkampf :    Es wird eine Einzel-Rangliste erstellt.  
Je nach Anzahl Teilnehmer werden den besten Jugendl ichen und Junioren spez. 
Gabe abgegeben. Mindestteilnehmerzahl pro Altersklasse je 5 Schützen. 
Der beste Einzelschütze erhält eine Bargabe von Fr.  50.-- 

 Bei Punktgleichheit entscheiden  
• Die Tiefschüsse vom ganzen Programm (10er Wertung) 
• Das Alter (JJ–J–SV–V–S–E) 

 
Pflichtresultate werden wie folgt ermittelt:  
 1. Kategorie  50% der Teilnehmer, mindestens  8 Pflichtresultate 
 2. Kategorie   50% der Teilnehmer, mindestens 5 Pflichtresultate  

Bruchteile fallen weg. Bei nicht erreichen der Mindest-Pflichtresultate wird der Verein nicht rangiert. Das 
Vereinsresultat errechnet sich aus dem Total der Pflicht-Resultate plus 1% der Nichtpflichtresultate, geteilt 
durch die Anzahl der Pflichtresultate (abgerundet auf drei Dezimalstellen). Bei Gleichheit entscheiden die 
besseren Einzelresultate. 
 

Der Vorstand des Amtsschützenverband Willisau heiss t alle SchützenInnen herzlich willkommen, wünscht 
allen „Gut Schuss“ und einen angenehmen Aufenthalt in Fischbach und Pfaffnau. 


